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Robeco Capital Growth Funds 

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital (Société d’Investissement à Capital Variable) 

6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

Großherzogtum Luxemburg 

R.C.S. Luxemburg: B 58.959 

(die „Gesellschaft“) 

 

 

MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER GESELLSCHAFT 

 

 

Luxemburg, 29. Oktober 2025 

 

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, 

 

als Anteilsinhaber/in des Fonds werden Sie hiermit vom Verwaltungsrat des Fonds (der 
„Verwaltungsrat“) über bestimmte Änderungen bezüglich des Fonds und seiner Teilfonds (die 
„Teilfonds“) informiert. 
 
Wenn nachfolgend nicht anders angegeben, treten die Änderungen am 28. November 2025 in Kraft. 

 

1. Aufnahme von Informationen zur Säule 2 

 

In „Abschnitt 4.j – Sonstige Risiken“ wird der Prospekt aktualisiert, um einen Abschnitt über die mögliche 

Anwendung der Ergänzungssteuer gemäß Säule 2 nach luxemburgischem Recht aufzunehmen. In 

diesem Abschnitt werden die Umstände beschrieben, unter denen der Fonds oder ein Teilfonds gemäß 

dem luxemburgischen Gesetz vom 22. Dezember 2023 zur Umsetzung der OECD-Vorschriften für 

Säule 2 im Hinblick auf die Ergänzungssteuer unterliegen kann. Ferner werden die Zusagen und 

Verpflichtungen von Anlegern dargelegt, deren Beteiligung den Fonds in den Anwendungsbereich der 

Ergänzungssteuer gemäß Säule 2 bringen kann, einschließlich der Verpflichtung, einschlägige 

Informationen bereitzustellen und den Fonds für alle damit verbundenen Steuern, Zinsen, Strafen oder 

Befolgungskosten zu entschädigen. 

 

2. Vereinfachte Darstellung der Anteilsklassen 

 

In „Anhang I – Informationen pro Teilfonds“ wird die Darstellung der Anteilsklassen überarbeitet, um sie 

übersichtlicher zu gestalten und zu vereinfachen. Anstelle der Tabelle für jeden Teilfonds, in der alle 

möglichen Unterschiede der Anteilsklassen aufgeführt sind, wird in der neuen Darstellung nur der 

Standardsatz von Anteilsklassen für jeden Teilfonds aufgeführt, während Einzelheiten zu möglichen 

Unterschieden weiterhin in den Abschnitten 1 und 2 des Prospekts zu finden sind. 

 

Außerdem wird in den Tabellen der Anteilsklassen durchgängig die für jede Anteilsklasse geltende 

maximale Verwaltungsgebühr angegeben.  
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3. Änderung der Bestimmungen der Verwaltungsgesellschaft über die Übertragung von 

Aufgaben 

 

In „Abschnitt 3.3 – Verwaltungsgesellschaft“ wird der Prospekt geändert, um genauer darzulegen, dass 

RIAM das Portfoliomanagement, die Verwaltung und die Vermarktung an qualifizierte Unternehmen 

übertragen kann, aber für deren Handlungen verantwortlich bleibt. Diese Änderung spiegelt die 

bestehende Praxis wider und dient lediglich dazu, mehr Klarheit über die Möglichkeit für RIAM zu 

schaffen, solche Aufgaben zu übertragen. Zudem werden Änderungen bei den Portfoliomanagern nicht 

im Voraus mitgeteilt, es sei denn, sie werden als wesentlich erachtet. In einem solcehn Fall erfolgt 

mindestens einen Monat im Voraus eine schriftliche Mitteilung.  

 

Außerdem werden die für die Verwaltung der einzelnen Teilfonds verantwortlichen Portfoliomanager 

(falls zutreffend) nicht mehr unter „Anhang I – Informationen pro Teilfonds“, sondern auf 

https://www.robeco.com/files/docm/pros-cgf-delegation-list.pdf mitgeteilt.  

 

4. Klarstellung des Wortlauts der Anlagepolitik für die meisten Teilfonds 

 

In „Anhang I – Informationen pro Teilfonds“ wird die Anlagepolitik der meisten Teilfonds aktualisiert, um 

einen Satz zu streichen, der sich auf fehlende Beschränkungen in Bezug auf die Benchmark bezieht. 

Diese Änderung wird zur Klarstellung vorgenommen, um die Übereinstimmung mit dem Anlageansatz 

des Teilfonds zu gewährleisten. Die Änderung wirkt sich aber weder auf die Art und Weise der 

Verwaltung des Teilfonds noch auf seine Anlageflexibilität aus. 

 

5. Veränderte Anlagepolitik und Namensänderung des Teilfonds Robeco Sustainable 

European Stars Equities 

 

In „Anhang I – Informationen pro Teilfonds“, „Anhang VI – Benchmarks“ und „Anhang VIII – 

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ des Prospekts wird die Anlagepolitik des 

Teilfonds Robeco Sustainable European Stars Equities geändert, um sie besser an den Anlageansatz 

und die Positionierung des Teilfonds innerhalb des breiteren Anlageuniversums anzupassen. Daher 

wird der Teilfonds in Robeco European Stars Equities umbenannt. 

 

Dazu werden die folgenden Aspekte geändert: die Anlagepolitik, die ökologischen und/oder sozialen 

Merkmale, die Nachhaltigkeitsindikatoren, die verbindlichen Elemente und die Vermögensallokation. In 

„Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ werden die ökologischen oder 

sozialen Merkmale, die Nachhaltigkeitsindikatoren und die verbindlichen Elemente geändert. Dazu 

gehört die Streichung der Verweise auf eine Mindestallokation des Portfolios in Unternehmen, die einen 

Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) leisten, ein 

verbindlicher Mindestsatz, der Ausschluss der Unternehmen mit dem niedrigsten ESG-Ranking und die 

Anpassung an die Ausschlusskriterien der Paris-Aligned Benchmark (PAB). Die Streichung dieser 

Elemente spiegelt den erneuerten Anlageansatz und die Namensgebung des Teilfonds wider.  

 

6. Aktualisierung des erwarteten Verschuldungsgrads bei mehreren Teilfonds 

 

In „Anhang III – Risikosteuerung“ werden in der Tabelle „Methode zur Berechnung der globalen 

Risikoposition und Verschuldungsgrad“ die Angaben zum maximalen und voraussichtlichen 

Verschuldungsgrad der folgenden Teilfonds wie folgt geändert: 

 

Name des 
Teilfonds 

„Erwarteter 
Verschuldungs

grad“ bisher 

„Erwarteter 
Verschuldungsgrad“ 
nach Aktualisierung 

„Fremdkapitalaufna
hme wird 

voraussichtlich 
nicht höher sein 

als“ bisher 

„Fremdkapitalaufna
hme wird 

voraussichtlich 
nicht höher sein 

https://www.robeco.com/files/docm/pros-cgf-delegation-list.pdf
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als“ nach 
Aktualisierung 

Robeco 
Emerging 
Markets Bonds 

keine Änderung 200 % 300 % 

Robeco 
Emerging 
Markets Bonds 
Local Currency 

100 % 250 % 200 % 400 % 

 

7. Korrektur bezüglich der ökologischen und sozialen Merkmale und 

Nachhaltigkeitsindikatoren für mehrere Teilfonds 

In „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ wird der Prospekt aktualisiert, 
um ein ökologisches bzw. soziales Merkmal und einen Nachhaltigkeitsindikator zu entfernen, die 
irrtümlich für mehrere der unten aufgeführten Teilfonds aufgeführt waren. Das entfernte ökologische 
bzw. soziale Merkmal und der Nachhaltigkeitsindikator beziehen sich auf die Förderung eines 
verantwortungsvollen unternehmerischen Handels der Teilfonds, indem sie sich an den wichtigsten 
internationalen Standards für Menschenrechte und Arbeitspraktiken orientieren und die Anzahl der 
Portfoliopositionen, die gegen diese Grundsätze verstoßen, als Maßstab für ihr Nachhaltigkeitsprofil 
verfolgen. 
 

Zutreffende Teilfonds 

Robeco Global Engagement Equities 

Robeco Global Stars Equities 

Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities 

Robeco QI Emerging Markets 3D Enhanced Index Equities 

Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities 

 

8. Ergänzungen von ökologischen und sozialen Merkmalen, Nachhaltigkeitsindikatoren und 

verbindlichen Elementen für 3D-Teilfonds 

In „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ werden die folgenden 

ökologischen oder sozialen Merkmale, Nachhaltigkeitsindikatoren und verbindlichen Elemente in den 

Prospekt für die unten aufgeführten Teilfonds aufgenommen. Diese Ergänzungen spiegeln 

Nachhaltigkeitsmerkmale wider, die bereits in die Anlagestrategie und den Portfolioaufbau eingebettet 

sind. Ihre Aufnahme dient der Klarstellung bestehender Praktiken und führt keine neuen Anforderungen 

ein.  

 

E/S-Merkmal  

Der Teilfonds schränkt Anlagen in Unternehmen 
mit einem erhöhten Nachhaltigkeitsrisiko auf Basis 
von ESG-Risiko-Scores ein. Alle derartigen 
Anlagen müssen separat durch einen besonderen 
Ausschuss genehmigt werden, der sicherstellt, 
dass alle Anlagen auf der Basis einer 
grundlegenden Prüfung des Nachhaltigkeitsrisikos 
begründet und zulässig sind. 

Der Teilfonds fördert Anlagen in 
Unternehmen, die im intern 
entwickelten SDG-Rahmenwerk 
einen besseren Score als -3 
aufweisen. 

Nachhaltigkeitsindi
kator 

Prozentsatz der Positionen mit erhöhtem 
nachhaltigkeitsbezogenen Risikoprofil. 

Der Anteil der Unternehmen mit 
hohem negativem SDG-Score (-3) 
laut dem intern entwickelten SDG-
Rahmenwerk. 
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Verbindliches 
Element 

Anlagen mit erhöhtem Nachhaltigkeitsrisiko 
werden von Robeco als Unternehmen mit einem 
ESG-Risiko-Rating von 40 oder höher definiert 
(wie unter https://www.robeco.com/docm/docu-
robeco-sustainability-risk-policy.pdf erläutert). Der 
Teilfonds ist bei Engagements in solchen Anlagen 
auf 5 % beschränkt, basierend auf der 
Marktgewichtung im Portfolio unter 
Berücksichtigung regionaler Unterschiede und der 
Benchmark. Jede Anlage mit einem ESG-Risiko-
Rating über 40 muss von einem besonderen, von 
Fachleuten für nachhaltige Anlagen, Compliance 
und Risikomanagement gebildeten Ausschuss 
genehmigt werden. 

Der Teilfonds schließt alle 
Unternehmen mit hohen negativen 
SDG-Scores (-3) laut dem intern 
entwickelten SDG-Rahmenwerk 
aus. 

 

Zutreffende Teilfonds 

Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities 

Robeco QI Emerging Markets 3D Enhanced Index Equities 

Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities 

 

9. Änderung der verbindlichen Elemente zum CO2-Fußabdruck für Robeco QI Emerging 

Markets 3D Enhanced Index Equities und Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index 

Equities 

 

In „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ wird der Prospekt aktualisiert, 

um das verbindliche Element zum CO2-Fußabdruck zu ändern. Der erforderliche gewichtete CO2-

Fußabdruck wird für Robeco QI Emerging Markets 3D Enhanced Index Equities und Robeco QI Global 

Developed 3D Enhanced Index Equities von „mindestens 20 %“ in „mindestens 30 % besser als die 

Benchmark“ geändert. 

10. Ergänzungen eines ökologischen und sozialen Merkmals, Nachhaltigkeitsindikators und 

verbindlichen Elements zur Stimmabgabe für mehrere Teilfonds 

 

In „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ wird ein zusätzliches 

ökologisches oder soziales Merkmal, ein Nachhaltigkeitsindikator und verbindliches Element zur 

Stimmrechtsvertretung in den Prospekt für die unten aufgeführten Teilfonds aufgenommen. Außerdem 

werden die Teilfonds nun die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nach 

der Anlage berücksichtigen, vor allem solche, die sich auf Treibhausgasemissionen und soziale Aspekte 

und Arbeitnehmerbelange beziehen, und zwar durch die Anwendung der Abstimmungsrichtlinie. Diese 

Ergänzungen spiegeln das Engagement der Teilfonds wider, ein nachhaltiges Verhalten von 

Unternehmen durch aktive Einflussnahme zu fördern.  

 

Zutreffende Teilfonds 

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities  

Robeco Sustainable Diversified Allocation   

 

11. Ergänzungen eines ökologischen und sozialen Merkmals, Nachhaltigkeitsindikators und 

verbindlichen Elements zu Ausschlüssen hinsichtlich der Paris-aligned Benchmark (PAB) 

für Robeco Global Multi-Thematic 

 

In „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ wird ein zusätzliches 

ökologisches bzw. soziales Merkmal, ein Nachhaltigkeitsindikator und ein verbindliches Element zum 
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Robeco Global Multi-Thematic im Sinne der Einhaltung der Ausschlusskriterien der Paris-aligned 

Benchmark (PAB) hinzugefügt. 

 

12. Änderungen an Robeco Biodiversity Equities 

 

In „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ wird der Prospekt für Robeco 

Biodiversity Equities aktualisiert, um einen verbesserten Fokus auf Umweltziele widerzuspiegeln. 

Konkret zielt der Teilfonds nun darauf ab, die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und 

Ökosystemleistungen zu unterstützen, wobei die Investitionen auf die SDGs 6 (Sauberes Wasser und 

Sanitäreinrichtungen) und 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden) ausgerichtet sind und den früheren 

Verweis auf die SDGs 3 (Gesundheit und Wohlergehen) und 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur) 

ersetzen. Dies wird ebenfalls in „Anhang I – Informationen pro Teilfonds“ geändert.  

 

Zusätzlich wird in „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ ein neuer 

Nachhaltigkeitsindikator für biologische Vielfalt und ein verbindliches Element hinzugefügt. Der 

Nachhaltigkeitsindikator erfasst den Prozentsatz der Anlagen in Wertpapieren, die zur Verwirklichung 

der Ziele in den Bereichen Natur und biologische Vielfalt beitragen oder diese begünstigen, während 

das verbindliche Element diese Verpflichtung formalisiert, indem es verlangt, dass mindestens 70 % 

des Portfolios in solche Wertpapiere investiert werden.  

 

Aktualisierter Nachhaltigkeitsindikator  
Der Prozentsatz der Anlagen in Wertpapieren, die zum Schutz der 

Natur oder der biologischen Vielfalt beitragen oder ihn fördern. 

Aktualisiertes verbindliches Element 

Der Teilfonds sieht mindestens 70 % des Portfolios als 

übergangsbezogene Investitionen vor, die zum Schutz der Natur 

oder der biologischen Vielfalt im Sinne des Glossars der 

festgelegten Begriffe in diesem Prospekt beitragen oder ihn fördern. 

 

 

 
13. Änderungen an Robeco Sustainable Global Bonds 

 

In „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ wird der Mindestanteil 
nachhaltiger Investitionen für Robeco Sustainable Global Bonds von 50 % auf 40 % geändert. Um die 
Klarheit und Kohärenz zu erhöhen, werden außerdem zwei der verbindlichen Elemente wie folgt 
geändert: 
 

Aktualisiertes verbindliches SDG-Element  
Die Gewichtung der Unternehmen mit einem positiven SDG-
Score (1, 2, 3) im Teilfonds ist besser als im allgemeinen 
Marktindex. 

Aktualisiertes verbindliches CSR-Element 
Das Portfolio des Teilfonds hat einen durchschnittlichen 
gewichteten Mindestscore von mindestens 6 im Country 
Sustainability Ranking von Robeco. 

 

Zusätzlich wird ein fehlendes verbindliches Element zum CO2-Fußabdruck als Korrektur hinzugefügt. 
Das entsprechende ökologische bzw. soziale Merkmal und der Nachhaltigkeitsindikator waren bereits 
vorhanden und bleiben unverändert. Diese Korrektur ist ausschließlich redaktionell und stellt keine 
Änderung der Strategie dar. 
 

14. Streichung des ökologischen bzw. sozialen Merkmals, des Nachhaltigkeitsindikators und 

des verbindlichen Elements für Teilfonds, die in Staatsanleihen investieren 

In „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ wird der Prospekt aktualisiert, 
um das ökologische bzw. soziale Merkmal , den Nachhaltigkeitsindikator und das verbindliche Element 
„Enhanced Engagement“ für nachstehend aufgeführte Teilfonds, die in Staatsanleihen investieren, zu 
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streichen. Diese Anlagen sind nicht Teil des Enhanced-Engagement-Programms von Robeco, das nur 
für Unternehmensemissionen gilt und die Veräußerung als mögliches Ergebnis eines erfolglosen 
Engagements vorsieht. 
 

Entferntes ökologisches bzw. 

soziales Merkmal  

Der Teilfonds fördert die Einhaltung und Geschäftsausübung im 

Einklang mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der 

Vereinten Nationen, den Arbeitsnormen der Internationalen 

Arbeitsorganisation (ILO) und den Leitprinzipien der Vereinten 

Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPs), dem Global 

Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitlinien der OECD 

für multinationale Unternehmen, indem er Unternehmen, die gegen 

diese Grundsätze verstoßen, einer kritischen Prüfung unterzieht. 

Entfernter Nachhaltigkeitsindikator 

Die Anzahl der Positionen, die gegen Standards der ILO, die 

Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 

Menschenrechte (UNGPs), den Global Compact der Vereinten 

Nationen (UNGC) oder die Leitlinien der OECD für multinationale 

Unternehmen verstoßen und deshalb zum Enhanced-Engagement-

Programm gehören. 

Entferntes verbindliches Element 

Der Teilfonds meidet Anlagen in Unternehmen, die gegen Standards 

der ILO, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 

Menschenrechte (UNGPs), den Global Compact der Vereinten 

Nationen (UNGC) oder die Leitlinien der OECD für multinationale 

Unternehmen verstoßen. Unternehmen, die gegen diese 

internationalen Normen verstoßen, werden vom Anlageuniversum 

ausgeschlossen. 

 

Zutreffende Teilfonds 

Robeco All Strategy Euro Bonds  

Robeco Emerging Markets Bonds 

Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency  

Robeco Euro Government Bonds  

Robeco QI Global Dynamic Duration  

Robeco QI Global Multi-Factor Bonds 

 

15. Änderung des ökologischen bzw. sozialen Merkmals, Nachhaltigkeitsindikators und 

verbindlichen Elements „SDG“ für Robeco Sustainable Diversified Allocation  

 

In „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ wird der Prospekt aktualisiert, 

um den Wortlaut für das ökologische bzw. soziale Merkmal, den Nachhaltigkeitsindikator und das 

verbindliche Element „SDG“ für Robeco Sustainable Diversified Allocation, Robeco Sustainable 

Dynamic Allocation und Robeco Sustainable Income Allocation folgendermaßen anzupassen: 

Aktualisiertes ökologisches bzw. 

soziales Merkmal  

Der Teilfonds fördert Anlagen in Unternehmen, die im intern 

entwickelten SDG-Rahmenwerk einen besseren Score als -2 

aufweisen.   

Aktualisierter Nachhaltigkeitsindikator 
Der Anteil der Unternehmen mit einem SDG-Score von -2 oder -3 

laut dem intern entwickelten SDG-Rahmenwerk. 

Aktualisiertes verbindliches Element 
Bei Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien schließt der 

Teilfonds alle Unternehmen mit SDG-Scores von -2 oder -3 aus. 
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Außerdem werden bestimmte kleinere Aktualisierungen und unwesentliche Änderungen in den 

Prospekt aufgenommen. 

 

Hinweis: Ein Entwurf des aktualisierten Prospekts, der auf den 28. November 2025 datiert werden soll, 

ist am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich. 

 

Anteilseigner werden daran erinnert, dass die Gesellschaft wie im Prospekt vorgesehen keine 

Rücknahmegebühren erhebt, und dass Anteilseigner, die mit den vorstehend beschriebenen 

Änderungen nicht einverstanden sind, ihre Anteile kostenlos zurückgeben können.  

 

Falls Sie nicht der wirtschaftliche Eigentümer der Anteile an der Gesellschaft sind, dann beachten Sie 

bitte, dass Sie verpflichtet sind, den bzw. die wirtschaftlichen Eigentümer über den Inhalt dieser 

Mitteilung zu unterrichten. 

 

Die in diesem Schreiben definierten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt, sofern sie 

nicht im vorliegenden Schreiben anders definiert werden. 

 

Wenn Sie weitere Informationen (oder nach Vorlage eine Kopie des überarbeiteten Prospekts) 

wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner (bei Robeco) oder an den eingetragenen 

Sitz der Gesellschaft, oder besuchen Sie die Website unter www.robeco.com/riam. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Verwaltungsrat des Robeco Capital Growth Funds 

 

 

Das Domizil der Gesellschaft ist Luxemburg. In der Schweiz ist der Vertreter Acolin Fund Services AG, 

Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zürich, und die Zahlstelle ist UBS Switzerland AG, 

Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter für den Anleger, die 

Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden 

 

http://www.robeco.com/riam

